
633 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

23. 1. 1973 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX be
treffend die . Finanzierung der Arlberg 
Schnellstraße in der Teilstrecke St. Anton am 
Arlberg bis Langen am Arlberg (Arlberg 

Schnellstraße Finanzierungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Der Bund hat den Bau, die Erhaltung, 
den Betrieb und die Finanzierung der im Bun
desstraßengesetz 1971, BGBL N r. 286, ange
führten Arlberg Schnellstraße (S 16) in der Teil
strecke St. Anton am Arlberg bis Langen ilm 
Arlberg . (Arlberg Schnellstraße Tunnelstrecke) 
einer Aktiengesellschaft zu ü,bertragen. 

(2) Die fiir Bau, Erhaltung und Betrieb der 
Arlberg Schnellstraße Tunnelstrecke notwendi
gen Grundflä·chen sind von der Aktiengesellschaft 
auf ihre Kosten im Namen des Bundes (Bundes
straßenverwaltung) zu erwerben. Für Enteig
nungen gelten die Bestimmungen der §§ 17 bis 
20 des Bundesstraßengesetzes 1971, BGBL 
Nr. 286. Der Aktiengesellschaft steht im Ver
waltungsverfahren' das Antragsrecht zu. Der 
Bund hat Grundflächen, die sich in seihem Eigen
tum befinden und die für Zwecke gemäß § 1 
notwendig sind, der Aktiengesellschaft zur Ver
fügung zu stellen. Die Gesellschaft hat dem Bu~d 
hiefür einen dem Wert der Grundflächen ent
sprechenden Betrag zu zahlen; für die Bemessung 
des Betrages gelten der § 18 und der § 20 
Abs. 2 zweiter Satz des Bundesstraßengesetzes 
1971, BGBL Nr. 286. 

(3) Der Bundesminister für Bauten und Tech
nik ist berechtigt, der AktiengesellsChaft Anwei
sungen über den Bau und die Erhaltung der Arl
berg Schnellstraße Tunnelstrecke (Abs. 1) zu er
teilen und Auskünfte Üiber die Tätigkeit der 
Aktiengesellschaft zu verlangen, soweit di~s un
ter Bedachtnahme auf technische und verkehrs
wirtschaftliche Belange, wie sie rümsichtli~ an
derer Bundesstraßen bestehen, geboten erscheint. 
Die Organe der Aktiengesellscha,ft sind verpflich
tet,diesen Anweisungen und Aufforderungen 
zur Auskunfterteilung zu entsprechen. 

(4) Die Aktiengesellschaft darf Betriebe an der 
Arlberg Schnellstraße Tunnelstreme, die den Be-

langen der Verkehrsteilnehmer auf dieser dienen 
und einen unmittellbaren Zugang zu der Schnell
straße haben {wie Tankstellen, Raststätten, Mo
tels, Werkstätten und dergleichen), weder errich
ten noch selbst oder für Dritte betreiben. Der 
Abschluß von Verträgen Üiber solche Betriebe ist ' 
dem Bund vorbehalten. 

§ 2. (1) Der Bund hat für die Benützung der 
Arlberg Schnellstraße Tunnelstrecke ein Entgelt 
einzuheben. 

(2) Die Höhe dieses Entgeltes ist' vom Bun
desminister für Bauten und Technik im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
nach der Fahrzeuggattung festzusetzen. Bei der 
Festsetzung der Höhe des Entgeltes ist auch auf 
die Kosten des Baues, des Betriebes, der Erhal
tung und der Finanzierung der Arl'berg Schnell
straße Tunnelstreme Bedacht zu nehmen. Die 
Höhe des Entgeltes kann auch von anderen Merk
malen als der Fahrzeuggattung, wie Häufigkeit 
der Benützung, abhängig gemacht werden, so
weit dies im Interesse der Wirtschaftlichkeit des 
Straßenhetriebes geboten ist. 

(3) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge des Stra
ßendienstes im Sinne der straßen polizeilichen 
Vorschriften sowie Fahrzeuge des Bundesheeres 
oder der Heeresverwaltung, die bei einem Ein
satz gemäß § 2 des Wehrgesetzes, BGBL Nr. 181/ 
1955, zur Vorbereitung dieses Einsatzes odü zu 
übungszwemen verwendet werden, sind von der 
Entgel tleistung ausgenommen. 

§ 3. (1) Der Bund hat die Einhebung des Be
nützungsentgeltes gemäß § 2 Abs. 1 der Aktien
gesellschaft zu übertragen. 

(2) Der Bund hat die Entgelte nach § 2 Abs. 1 
sowie die aus Nebenhetrieben nach § 1 Abs. 4 
gezogenen Entgelte der Aktiengesellschaft so weit 
zu überlassen, als dies zur Abgeltung der Kosten 
für die Grundeinlösungen, den Bau, den Betrieb, 
die Erhaltung und' die Finanzierung der Arlberg 
Schnellstraße Tunnelstrecke, der Kosten der Ein
hebung des Benützungsentgeltes sowie der an
gemessenen Verwaltungskosten der Aktiengesell
schaft notwendig ist. 
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2 633 der Beilagen 

§ 4. Die übertragungen und überlassungen 
gemäß §1 Ahs. 1 und § 3 haben zur Voraus
setzung, daß 

a) die Höhe des Grundkapitals der Aktien
gesellschaft mit mindestens 200 Millionen 
Schilling bestimmt ist, 

b) von diesem Grundkapital der Bund 60 vom 
Hundert, das ·Land Tirol 26 vom Hun
dert und das Land Vorarlberg 14 vom 
Hundert ülbernehmen, 

c) die Länder Tirol und Vorarlberg sich ge
genüber der Aktiengesellschaft verpflichten, 
dieser in den Jahren 1973 bis einschließiich 
1977 jährlich zusammen je 20 Millionen 
Schilling und in den Jahren 1978 bis ein
schließli·ch 1982 jährlich zusammen je 
10 Millionen Schilling als nicht rückzahl
bare Zuschüsse zu leisten, 

d) die Satzung der Aktiengesellschaft deren 
Organe verpflichtet, Anweisungen des Bun
desministers für Bauten und' Technik ge
mäß § 1 Abs. 3 zu befolgen und Auskünfte 
zu erteilen, sowie Finanzierungsmaßnahmen 
nur mit Zustimmung des Bundesministers 
.für Finanzen als Vertreter des Haftungs
trägers Bund gemäß § 5 vorzubereiten und 
abzuschließen, 

e) die Länder Tirol und Vorarlberg sich ge
genüher der Aktiengesellschaft bereit er
klären, im Falle der Erhöhung des Haf
tungsrahmens gemäß §5 Abs. 2 die Zu
schüsse gemäß lit. c um den gleichen Hun-
dertsatz zu erhöhen. . 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Finanzen 
wird ermächtigt, für die im In- und Ausland 
durchzuführenden Kreditoperationen (Aufnahme 
von Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten) 
der Aktiengesellschaft Haftungen namens des 
.Bundes als Bürge und Zahler (§ 1357 des allge
meinen bürgerlichen Gesetzbuches) zu überneh
men. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen darf von 
'der im Abs. 1 erteilten Ermächtigung nur dann 
Gebrauch machen, wenn 

a) der jeweils ausstehende Gesamtbetrag (Ge
genwert) der Haftung 2800 Millionen Schil
ling an Kapital und 2800 Millionen Schil
ling an Zinsen und Kosten nicht über
steigt; 

b) die Kreditoperation im Einzelfall den Be
trag (Gegenwert) von 1000 Millionen Schil
ling an Kapital nicht übersteigt; 

c) die Laufzeit der Kreditoperation dreißig 
Jahre nicht übersteigt; 

d) die prozentuelle Gesamtbelastung bei An
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten 
inländischer Währung unter Zugrunde
legung der folgenden Formel nicht mehr 
als das Zweieinhalbfache des im Zeitpunkt 

der Kreditoperation geltenden Zinsfußes' 
für Eskontierungen der Oesterreichischen 
National:bank (§ 48 Albs. 2 des National
bankgesetzes 1955, BGB!. Nr. 184, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 276/ 
1969) beträgt; 

Rückzahlungskurs abzüglich ) 
Nettoerlös der Kr. editoperation 

in Hundertsätzen 
100 X (Zinsfuß + ---------'--'----

mittlere Laufzeit 

Nettoerlös der Kreditoperation in Hundercsatzen; 

e) die prozentuelle Gesamthelastung bei An
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten 
in ausländischer Währung nach der Formel 
laut lit. d nicht mehr als das Zweieinhalb
fache des ari~hmetischen Mittels aus den 
im Zeitpunkt der Kreditoperation gelten
den offiziellen Diskontsätzen in Belgien, 
der Bundesrepublik Deutschland, Frank
reich, Großbritannien, den Niederlanden, 
Schweden, der Schweiz und den USA (New 
York) beträgt; 

f) die Kreditoperation in Schilling, Belgischen 
Francs, Deutschen Mark, Französischen 
Francs, Hol1~ndischen Gulden, Italienischen 
Liren, Japanischen Yen, Kanadischen Dol
lar, Luxemburgischen Francs, pfund Ster
ling, Schwedischen Kronen,· Schweizer 
Franken, US-Dollar oder in Rechnungsein
heiten, die auf mehreren dieser Währun
gen beruhen, erfolgt; 

g) eine Kreditoperation gemäß Abs. 1 die bei 
Betriebsaufnahme aushaftende Summe' der 
aufgenommenen Anleihen, Darlehen und 
sonstigen Kredite zuzüglich der aushaften
den Zinsen nicht erhöht; 

h) die Laufzeit der Kreditoperationen gemäß 
Abs. 1 nicht nach dem 31. Dezember 2010 
endet. 

(3) Zur Feststellung des Nettoerlöses gemäß 
Albs. 2 lit. d und e sind die Emissions- und Zu
zählungsverluste, Begebungsprovisionen, Wel'be
und Druc~kosten «Begebungskosten) vom Brutto
erlös in Abzug zu bringen. 

(4) Für die Beurteilung der Gesamtbelastung 
bei Kredit,en, bei welchen die Zinssätze jeweils 
für bestimmte Zeitabschnitte variaJbel festgesetzt 
werden, ist für die vertragliche Laufzeit die Ge
samtbelastung nach der FormeL laut Abs. 2 
lit. d und e zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus
ses maßgebend. Für die Ermittlung der Gesamt
belastung bei Anleihen sind vertraglich vorge
sehene Tilgungsmöglichkeiten durch freihändigen 
Rückkauf nicht zu berücksichtigen. 

(5) Vorzeitige Rückzahlungsermächtigungen 
(Kündigungsrechte) sind für die Beurteilung der 
Laufzeit nicht zu berücksichtigen. 

(6) Wird die Haftung des' Bundes gemäß 
Abs. 1 und 2 für Fremdwährungsbeträge über-
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nommen, so sind diese zu den im Zeitpunkt der 
Haftungsübernahme vom Bundesminister für 
Finanzen jeweils festgesetzten Kassenwerten auf 
die genannten Höchstbeträge anzurechnen. 

(7) Der Bundesminister für Finanzen wird er
mächtigt, die gemäß Abs. 1 und 2 übernomme
nen Haftungen über die vertraglich vereinbarte 
Laufzeit zu erstrecken: 

a) wenn eine Prolongierung der Fälligkeit der 
Verpflichtungen aus Kreditoperationen ver
traglich vorgesehen ist und vom Schuldner 
in Anspruch genommen wird oder zur Ver
meidung einer Inanspruchnahme des Buri
des aus der Haftung in folge unvorherseh
bar eingetretener wirtschaftlicher oder fi
nanzieller Schwierigkeiten des Hauptschuld
ners geboten ist und der Gläubiger zu
stimmt, 

h) wenn durch die Prolongierung die vertrag
lich vereinbarte Laufzeit um nicht mehr 
als fünf Jahre überschritten wird, 

c) wenn die Mehrleistungen an Zinsen im 
Haftungsrahmen für Zinsen und Kosten 
Deckung finden und 

d) wenn die sich jeweils ergebende Gesamt
laufzeit die in Abs. 2 lit. c und h fest
gesetzte Laufzeit nicht übersteigt. 

\ 8) Wird der Bund aus einer gemäß Abs. 1 
und 2 übernommenen Haftung in Anspruch ge
nommen oder leistet er zur Vermeidung einer 
Inanspruchnahme aus der Haftung Zahlungen 
an die Gesellschaft, so sind die Aufwendungen 
hiefür aus den Mitteln der Bunde·smineraläl
steuer zu bestreiten. 

(9) Der Bundesminister für Bauten und Tech
nik wird ermächtigt, jährlich nicht rückzahlbare 
Beiträge aus den Mitteln der Bundesmineraläl
steuer an die Gesellschaft so lange zu leisten, bis 

die Erträge aus den Benützungsentgelten die Auf
wendungen der Gesellschaft fü,r den Schulden
dienst, die Erhaltung der Arlberg Schnellstraße 
Tunnelstrecke sowie für angemessene Verwal
tungskosten decken. Die jährliche Höhe solcher 
Beiträge darf den Unterschied zwischen den vor
genannten Aufwendungen und Erträgen nicht 
übersteigen. 

(10) Für die Übernahme der Haftung durch 
den Bund ist kein Entgelt zu entrichten. 

§ 6. Die Forderung der Aktiengesellschaft ge
gen den Bund auJ Überlassung des Benützungs
entgeltes nach § 3 sowie der aus Nebenbetrieben 
gezogenen Entgelte nach § 1 Abs. 4 ist höchstens 
mit dem Betrag in die Jahresabschlüsse der Ak
tiengesellschaft einzustellen, den die Aktien
gesellschaft für Grundeinlösungen, sowie Bau, 
Erhaltung, Betrieb und Finanzierung der Arl
berg Schnellstraße Tunnelstrecke, für die Kosten 
der Einhebung des Benützungsentgeltes und zur 
Deckung der angemessenen Verwaltungskosten 
der Aktiengesellschaft aufgewendet hat. 

§ 7. Die Aktiengesellschaft (§ 1) ist VOn den 
bundes gesetzlich geregelten Abgaben vom Ein
kommen sowie von der Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital befreit, 
wenn sich ihre Tätigkeit auf die Durchführung 
der in diesem Bundesgesetz bezeichneten· Auf
gaben beschränkt. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich des § 1 und des § 5 Abs. 9 der 
Bundesminister für Bauten und Technik, hin
sichtlich des § 2 und des § 3 der Bundesminister 
für Bauten und Technik im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen und hinsicht
,lich des § 4 und des § 5 Abs. 1 bis 8 und 1 a 
sowie hinsichtlich des § 6 und des § 7 der Bun
desminister für Finanzen betraut. 
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4 633 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Durch das Bundesgesetz vom 16. Juli 1971 
betreffend die Bundesstraßen (Bundesstraßen
gesetz 1971), BGBI. Nr. 286, wurde die Strecke 
Pians bei Landeck-Arlberg-Bludenz unter der 
Bezeichnung Arlberg Schnellstraße (S 16) zur 
Bundesschnellstraße erklärt. 

Diese Schnellstraße, in deren Verlauf die Unter
tunnelung des Artbergs vorgesehen ist, hat als 
Teil einer Österreich von Westen nach Osten' 
durchziehenden Transversale' hesondere staats
politische Bedeutung. Die derzeitige Bundes
straßenverbindung führt über den 1793 m hohen 
Arlbergpaß und sie muß trotz ,eines modernst 
ausg;erüsteten Winterd'ienstes in den Winter ... 
monaten immer wieder - bis zu 30 Tagen im 
Jahr - infolge extremer Schneeverhältnisse ge
sperrt werden. Bei solchen Verhältnissen sind die 
Länder Tirol und Vorarliberg untereinander und 
damit das Land Vorarlberg auch mit dem üb
rigen Österreich auf dem Straßen weg nur mehr 
über ausländisches Gebiet verbunden. Diesem 
übelstand soll durch den Bau des Arlberg
Schnellstraßen tunnels abgehoLfen weI:den. Die in 
dieser Weise ausgebaute Arlberg Schnellstraße 
wird eine ganzjährig befahrbare und nur über 
österreichisches Gebiet führende Ost-W est-Ver
bindung herstellen. 

Unter Bedachtnahme auf absolute Winter
sicherheit soll ein einschließlich Vortunnel 13 km 
langer Tunnel zwischen St. Anton am Arlberg 
und Langen 'am Arlberg gebaut werden. Der ge
plante Schnellstraßentunnel verläuft, geologisch 
bedingt, südwestlich des bestehenden Eisenbahn
tunneIs nahezu parallel zu diesem. Die- neue 
Trasse bringt fahrwirtsch3!ftliche Vorteile, da ge
genüber der bestehenden Paßstraße eine verlorene 
Höhe von rund 470 m und eine Straßenlänge 
von rund 3 km er'spart wird. 

Das Normalprofil des Tunnels wird eine Fahr
bahn breite von 7'50 m mit beiderseitigen Rand
streifen von je 075 m Breite aufweisen. Vorge
sehen ist eine vollständige Querbelüftung und 
eine entsprechende Beleuchtung. Das Ausbruch
material wird zum Großteil zur Schüttung der 
Schnellstraßendämme verwendet werden können. 

Nach den Vorstellungen des Bundesminist,e
riums für Bauten und Technik wäre als Baubeginn 
für den Ariberg-Schnellstraßentunnel erst etwa 
das Jahr 1985 in Betracht gekommen, sodaß der 
Bau erst etwa im Jahre 1990 hätte :fertiggestellt 
sein können. Etwa zu diesem Zeitpunkt dürfte in 
Österreich bereits die Vollmotorisierung erreicht 
sein,d. i. nach der Dorfwirih'schen Verkehn
prognose der Zeitpunkt, zu dem auf 1000 Öster
reicher 400 Kraftfahrzeuge komm(!ll. Es bestand 
daher die Notwendigkeit, die Verwirklichung des 
Projektes durch eine Vorfinanzierung wenig
stens teilweise außerhalb der sonstigen Mittel für 
den Bundesstraßenibau herbeizuführen. Die Vor
finanzierung soll sich aber nur auf die Tunnel
strecke beziehe,n, während die sonstigen Teile der 
Arlberg Schnellstraße von Pi ans bei Landeck bis 
St. Anton am Arlberg und von Langen am Arl
berg bis Bludenz unmittelbar von der Bundes
straßenverwaltung gebaut und erhalten werden. 

Es bot sich also die schon beim Bau der Bren
ner Autobahn, der Tauernautobahn-Scheitel
strecke und der Gleinalm-Autobahn gewählte 
Möglichkeit der Einhebung eines Entgeltes für die 
Benützung des Schnellstraßentunnels sowie die 
Finanzierung dieses Projektes über eine Kapital
gesellschaft, die Bau, Erhaltung und Finanzierung 
des Tunnels sowie die Einhebung des Benüt
zungsentgeltes übernimmt, an. 

Die 'technischen Voral"beiten für den Arlherg
Schnellstraßen tunnel sind bereits im Gange. In 
rechtlicher Hinsicht ist zwischen dem Bund, ver
treten durch den Bundesminister für Finanzen, 
und den -Ländern Tirol und Voradberg bereits 
die Gründung einer Aktiengesellschaft vereinbart 
worden, die für den Fall der Gesetzwerdung 
dieser Vorlage die ohen bezeichneten Aufgaben 
übernehmen soll. Für die Finanzierung werden 
der Gesellschaft die Einzahlungen der Aktionäre 
auf das Grundkapital, nicht rückzahlbare Beiträge 
aus den Mitteln der Bundesmineralölsteuer, nicht 
rückzahlbare Zuschüsse der Länder Tirol und 
Vorarlberg, mit Bundeshaftung auf dem Kapital
markt aufgenommene Kredite und nach Fertig
stellung auch die eingehohenen Benützungsent
gelte zur Verfügung stehen. Die Absicht, von 
Anfang an Beiträge aus der Bundesmineralöl-
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steuer für die Finanzierung des Projektes zu 
leisten, ist da:mit begründet, daß auf diese Weise 
eine übermäßige Belastung aus Fremdgeldzinsen 
vermied~n werden kann, die auf dem Weg über 
die Haftungsinanspruchnahme wieder aus den 
Mitteln der Bundesmineralölsteuer getragen wer
den müßte. 

Die Baukosten und das sonstige finanzielle Er
fordernis bis zum Ende der Bauzeit werden auf 
Grund qer bisherigen Projektierung wie folgt 
roh gesmätzt: 

Millionen 
Schilling 

Baukosten auf Preisbasis 1972 ...... 2200 
VoraussichtlichePreissteigerungen .. 638 

Tatsächliche Baukosten. . . . . . . . . . .. 2838 

. Verwaltungskosten . . . . . . . . . . . . . . 90 
Zinsen und Kreditkosten .......... 592 

Gesarritkosten bis zur Fertigstellung 3520 

Grundkapital .................... 200 

Baukostenzusmüsse der Länder .... 110 

Beiträge aus Mitteln der Bundesmine-
ralölsteuer .................... 450 

V ora ussimtlicher Fremdmittelbedarf 
der Gesellschaft zum 'Ende der 
Bauzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2760 

Eine genauere Erfassung der zu erwartenden 
Gesamt'kosten wird erst nach Vorliegen ,der ge
samten Detailprojektierungen möglich sein. 

Die Bestimmung des § 5 Albs. 2 lit. a hatte 
den Haftungsrahmen einschließlich aller Zinsen 
und Kosten während der Laufzeit der Kredit
operation zu enthalten. Unter Zugrundelegung 
der minIeren Laufzeit wurde daher ein Gesamt
haftungsrahmen eins·chließlich Zinsen und Kosten 
. von rund 5600 Millionen Schilling errechnet. 

Nam dem Ende der etwa fünf jährigen Bauzeit 
werden die aufgenommenen Kredite, die sim 
dann etwa auf die oben erwähnten 2760 Millio
nen Schilling belaufen werden, aus den Maut
einnahmen, den Zuschüssen der Bundesländer 
und den Beiträgen aus der Bundesmineralöl
steuer bedient. Aus diesen Mitt·eln sind darüber 
hinaus nom die E1"haltungs- und Betriebskosten 
des Tunnels sowie die Verwaltungskosten zu 
tragen. Der verbleihende Ausga,benüberhang wird 
vom Bund auf Grund der Haftungsü'bernahme 
als Bürge und Zahler nam Maßgabe des § 5 
Abs. 7zu tragen sein. Für die Anfangsjahre des 
Betriebes kann nimt damit gerechnet werden, 
daß die Mauteinnahmen die der Gesellschaft an
fallenden Kosten decken, dom werden die Be
nützungsentgel.te einen namhaften Beitrag dar
stellen, der erst die Finanzierung und Herstel
lung des Ariberg-Straßentunnelsermöglicht. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

Zu Abs.1: 

Unter Bau der Smnellstraße ist auch deren 
Projektierung zu verstehen. Die übertragung des 
Baues, der Erhaltung, des Betriebes und der Fi
nanzierung auf die Aktiengesellschaft erfolgt 
durch einen besonderen privatrechtlichen Akt, 
weil vorher die Voraussetzungen für die über
tragung gemäß § 4 gesmaffen werden müssen. 

Zu Abs. 2: 

Die Praxis hat erwiesen, daß die. Grundein
lösungen und allfälligen Enteignungen zeitspa
rend nur im engsten Zusammenhang mit dem 
Baugeschehen möglim sind. Daher sollen die er
forderlichen Grundflächen von der Aktiengesell
schaft, welcheaum den Bau selbst führt, ab
gelöst werden. Gemäß § 3 Albs. 2 werden die 
überlassenen Benützungsentgelte auch zur Ab
deckung dieser Grundeinlösungskosten verwen
det. Durch § 1 Ahs. 2 ist alichder Erwerb von 
Grundstücken für die Straßen- und Tunnelerhal
tung, wie z. B. für Straßenmeistereien, gedeckt. 

Zu Abs. 3: 

Die Arlberg Schnellstraße Tunnelstrecke . ist 
Teil einer durch Bundesgesetz vom 16. Juli 1971, 
BGBl. Nr. 286, zu einer solchen erklärten Bun
desschnellstraße und daher in technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht auf die übrigen Bundes
schnellstraßen abzustimmen. Dies ist jedoch nur 
dann sichergestellt, wenn das Bundesministerium 
·für Bauten und Technik in technischer Hinsimt 
den Bau dieses Abschnittes der Arlberg Smnell
straße entsprechend beeinflussen kann. Mit Rück
sicht auf die anschließenden Smnellstraßenstücke 
ist eine weitgehende Koordinierung des Bauge
schehens der Aktiengesellschaft und der Bundes
straßenverwaltung notwendig; dies soll durch das 
Anweisungsrecht und die Auskunftspflicht er
reicht werden. Die Satzung der Gesellschaft hat 
gemäß § 4 lit. d vorzusehen, daß sich die Or
gane an diese Anweisungen zu halten und Aus
künfte zu geben haben. 

Zu Abs. 4: 

Die Tätigkeit der Aktiengesellschaft soll auf 
ihre eigentliche Aufgabe, nämlich Bau, Erhaltung, 
Betrieb und Finanzierung der Arl'berg Schnell
straße Tunnelstrecke beschränkt bleihen und 
nicht darüher hinaiis die Privatwirtsmaft durch 
Errichtung der im Gesetz erwähnten Betriebe 
konkurrenzieren. Die Privatinitiative soll sich 
hier im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
frei entfalten können, wodurch ein weiterer Bei
trag zum wirtschaftlichen Aufschwung des der 
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Tunnelstrecke benachbarten Gebietes gegeben 
wird, der zu den verkehrspolitischen, verkehrs
wirtschaftlichen und regionalpolitischen Aspekten 
hinzukommt. 

Um hintanzuhalten, daß derartige Betriebe in 
einem verkehrs- 'und wirtschaftspolitisch nicht 
vertretbaren Maße errichtet werden, soll bei der 
Errichtung die Zustimmung des Bundesministe
riums für Bauten und Technik, wie auch sonst 
bei Autobahnen und Schnellstraßen, vorbehalten 
bleiben. 

Zu § 2: 

Zu Abs. 1: 

Infolge des hohen Investititionserfordernisses 
für den Arlberg Straßen tunnel werden baldiger 
Baubeginn und rasche Baudurch.führung nur dann 
möglich sein, wenn die künftigen Benützer die
ser neuen leistungsfähigen, zeit- und treibstoff
sparenden und insbesondere wintersicheren Tun
nelstrecke im Verlauf der Arlberg Schnellstraße 
einen entsprechenden Beitrag in Form des Be
nützungsentgeltes leisten. 

Zu Abs. 2 und Abs. 3: 

Wie auch bei der Brenner Auwbahn AG und 
in Hinkunft bei der Tauernautobahn AG und 
der Gleinalm-Autobahn AG soll die Höhe des 
Entgeltes deshalb von den beiden zuständigen 
Ressorts festgesetzt werden, weil es sich um eine 
Bundesstraße handelt. Die Festsetzung der Höhe 
des Entgeltes soll nach der Fahrzeuggattung fest
gelegt werden, wobei Einsatz,fahrzeuge und Fahr
zeuge des Straßendienstes sowie Fahrzeuge des 
Bundesheeres oder der Heeresverwaltung bei Ein
satzfahrten und ähnlichen von einer Entgdtlei
stung befreit sind. 

Zu § 3: 

Zu Abs. 1: 

Nach Erfüllung der Voraussetzungen gemäß 
§ 4 frberträgt der Sund die Einhebung des Be
nützungsentgeltes der Aktiengesellschaft. 

Zu Abs. 2: 

Die der Aktiengesellschaft überlassenen Ent
gelte nach Abs. 1 stellen, da es sich um eine 
Bundesstraße handelt, Bundeseinnahmen dar, die 
der Aktiengesellschaft von Gesetzes wegen über
lassen werden. Diese zweckgebundene Einnah
men- und Ausgabengebarung wird bei Kapitel 64 
des Bundesministeriums für Bauten und Technik 
verrechnet werden. 

Zu § 4: 

Dieser legt die Voraussetzungen fest, unter 
denen der zu gründenden Aktiengesellschaft die 
Aufgaben gemäß §§ 1 und 3 übertragen oder 
überlassen werden. 

Zu fit. a und b: 

Das Grundkapital der Aktiengesellschaft soll 
im Verlauf der ersten vier Jahre nach der Grün
dung eingezahlt werden und wird mit 120 Mil
lionen Schilling vom Bund, mit 52 Millionen 
Schilling vom Land Tirol und mit 28 Millionen 
Schilling vom Land Vorarlberg übernommen. 

Zu lit. c: 

Die Leistung von Zuschüssen in ~en Jahren 
1973 bis einschließlich 1982 gründet sich auf die 
Zusagen der Länder Tirol und Vorarlberg. 

Zu Iit:d: 

Der Grund für die gen aue überwachung der 
Gesellschaft durch die beiden zuständigen Res
sorts ist darin zu suchen, daß es sich bei der 
Arlberg Schnellstraße Tunnelstrecke um eine 
Bundesstraße (Schnellstraße) handelt, deren Fi
nanzierung überdies hauptsächlich durch die Haf
tungsübernahme des Bundes gesichert werden 
muß. Die Verantwortlichkeit der Organe, sich 
an die Anweisungen zu halten, Auskünfte zu 
erteilen oder Zustimmungen zu Finanzopera
tionen einzuholen, richtet sich nach den Bestim
mungen des Aktiengesetzes 1965. 

Zu fit. e: 

Sollte eine Erhöhung des Haftungsrahmens ge
mäß § 5 Abs. 2 lit. a notwendig werden, sch·eint 
es angemessen, daß die Zuschüsse der' Länder 
Tirol und Vorarlberg im gleichen Verhältnis 
erhöht werden. 

Zu § 5: 

Mit dieser Bestimmung soll der Bundesminister 
für Finanzen ermächtigt· werden, bei Vorliegen 
der in Abs. 2 bestimmten Voraussetzungen für 
Kreditoperationen der Akti.engesellschaft Haftun
gen namens des Bundes als Bürge und Zahler 
zu übernehmen. Mit den in Abs. 2 bestimmten 
Voraussetzungen wird der vom Verfassungs
gerichtshof in seinem Erkenntnis vom 10. De
zember 1966, G 22/6 (Entscheidungsgründe 
H. Teil, Abschnitt 13, Ziffer III), zum Ausdruck 
gebrachten Meinung hinsichtlich einer dem 
Art. 18 A'bs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
entsprechenden Determinieru~g Rechnung ge
tragen. 

Bei der Festsetzung des Haftungsrahmens für 
den jeweils ausstehenden Gesamtbetrag (Gegen- . 
wert), hinsichtlich dessen Errechnung auf den 
allgemeinen Teil dieser Erläuterungen verwiesen 
wird, in Höhe von 2800 Millionen Schilling an 
Kapital und 28QO Millionen Schilling an Zinsen 
und Kosten (Abs. 2 lit.a) wurde von der Vor
aussetzung ausgegangen, daß 'bei langfristigen 
Kreditoperationen die Zinsen und Kosten die 
Höhe des Kapitals erreichen oder sogar über-
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schreiten können und da,her die Festsetzung des 
Haftungsrahmens für Kapital sowie für Zinsen 
und Kosten im jeweils gleichen Ausmaß begrün
det erscheint. 

Die nach dem Ende der Bauzeit zu leistenden 
Zuschüsse aus Mitteln der Bundesmineralölsteuer 
sowie die nicht rückzahlbaren Zuschüsse der 
Länder Tirol und V orarltberg werden der Ab
deckung der voraussichtlich in voller Höbe auf
genommenen Kredite dienen. 

Auf die in früberen Haftungsgesetzen üblich 
gewesene unterschiedliche Begrenzung der No
minal- und Effektivverzinsung bei ,der Aufnahme 
von Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten 
wurde auf Grund einer Empfehlung des Staats
schuldenausschusses bei der österreichischen Post
sparkasse an den Bundesminister für Finanzen, 
im Bundesfinanzgesetz bei der Aufnahme von 
Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten des 
Bundes von einer solchen Begrenzung Abstand 
zu nehmen, verzichtet. 

Die Kreditoperationen können sowohl in be
stimmten Währungen als auch in Rechnungs
einheiten, die auf mehreren dieser Währungen 
beruhen, erfolgen (Abs. 2 lit. f). 

Die Abgrenzung des Begriffes "Nettoerlöse" 
sowie die Beurteilung der Gesamtbelastung für 
Kredite mit variablen Zinssätzen und der Ge
samtbelastung für Anleihen mit vertraglich vor
gesehenen Tilgungsmöglichkeiten durch freihän
digen Rückkauf wurde zwecks eindeutiger Klar
stellung im Gesetzestext selbst vorgenommen 
(Abs. 3 und 4). 

Durch die Anwendung der vom Bundesminister 
für Finanzen allgemein.festgesetzten Kassenwerte 
sollen bei der Anrechnung von Fremdwährungen 
auf den Ermächtigungsrahmen kleinere Kurs
schwankungen ausgeschaltet und eine einheitliche 
Verrechnungsbasis für die in Betracht kommen
den Fremdwährungen geschaffen werden (Abs. 6). 

In Abs. 7 ist eine Ermächtigung für' den Bun
desminister für Finanzen vorgesehen, ühernom
mene Haftungen für den Fall zu erstrecken, daß 
der Schuldner aus unvorhersehharen Gründen 
unverschuldet in vorübergehende wirtschaftliche 
oder finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und 
daher seinen Verpflichtungen aus den Kreditope
rationen nicht vereinbarungsgemäß nachkommen 
kann. Voraussetzung hiefür ist, ,daß die Prolon
gierung der Fälligkeit der Verpflichtungen ent
weder vertraglich vereinbart ist oder der Gläu
biger einer solchen auf Ersuchen des Schuldners 
zugestimmt hat. Die vereinbarte Laufzeit darf, 
sofern die im Abs. 2 lit. c und h festgesetzte 
Gesamtlaufzeit nicht überschritten wird, höch
stens um nicht mehr als fünf Jahre uberschritten 
werden. Außerdem muß die Mehrleistung an 
Zinsen im Haftungsrahmen für Zinsen und Ko
sten Deckung finden. 

Vergleichbare Bestimmungen hat der Nati~nal
rat bereits im Bundesgesetz betreffend die über
na,hme der Bundeshaftung für Kreditoperationen 
der Osterreichischen Stickstoffwerke Aktiengesell
schaft, BGBl. Nr. 252/1967, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl.Nr. 114/1969, und in spä
teren Bundeshaftungsges,etzen ,erlassen. 

Für den Fall, daß der Bund aus einer über
nomenen HaJtung in Anspruch genommen wer
den sollte, ist vorgesehen, daß die hiefür erfor
derlichen Aufwendungen aus dem Ertrag der 
Bundesmineralölsteuer zu bestreiten sind 
(Abs. 8). Um eine solche Inanspruchnahme von 
vornherein einzuschränken, soll jedoch der Bun
desminister für Bauten und Technik ermächtigt 
werden, jährlich nicht rückzahlbare Beiträge aus. 
den Mitteln der Bundesmineralölsteuer an die 
Gesellschaft so lange zu leisten, bis der Ertrag 
aus den Benützungsentgelten die Aufwendungen 
der Gesellschaft ,für den SchuIdendienst sowie für 
die Erhaltung der Arlberg Schnellstraße Tunnel
strecke und die angemessenen Verwaltungskosten 
deckt (Abs. 9). 

Es soll jedoch ausgeschlossen sein, daß nicht 
aktivierungsfähige Zinsen im Kreditweg mit 
Bundeshaftung finanziert werden und damit eine 
ühermäßig lange Laufzeit sowie eine übermäßig 
hohe Zinsenbelastung verursacht wird (Abs. 2 
lit. g und h). Gemäß Abs. 11 soll für die über
nahme der Haftung durch den Bund kein Ent
gelt verlangt werden. 

Angesichts der erwartbaren Mauteinnahmen 
muß damit gerechnet werden, daß der Bund in 
einem derzeit nicht bestimmbaren Ausmaß aus 
der Haftungsühernahme in Anspruch genommen 
werden wird und ihiefür Mittel aus der Bundes
mineralölsteuer wird verwenden müssen. 

Zu § 6: 

Dieser enthält eine Bilanzierungsbestimmung 
für die Jahresabschlüsse ,der Aktiengesellschaft. 

Zu § 7: 

Unter diese Befreiungsbestimmung fallen fol
gende Abgaben: Körperschaftsteuer, Gewerbe
steuer nach dem Gewerbeertrag und dem Ge
werbekapital, Beitrag vom Einkommen zur För
derung des Wohnungsbaues und zum Zweck des 
Familienlastenausgleiches, Beitrag vom Ein
kommen nach dem Katastrophenfondsgesetz, 
Sonderabgaben vom Einkommen. 

Zu § 8: 

Enthält die Vollzugsklausel. 

Die Beschlußfassung zu § 5 Abs. 1 bis 7 und 
10 des vorliegenden Gesetzentwurfes sowie zu 
§ 8, soweit er sich auf § 5 Abs. 1 bis 7 und 10 
bezieht, bedarf gemäß Art. 42 A'bs. 5 Bundes
Verfassungsgesetz keiner Mitwirkung des Bun
desrates. 
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